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Bekanntmachungen des Landratsamtes   

 
203 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 

BayBO Vollzug der Baugesetze; Neubau eines Masthähn-
chenstalls mit Außenklimabereich für mehr Tierwohl und 
vier Futtersilos 

Das Landratsamt Eichstätt hat die Bauherrin Frau Eva Grienberger, 
Kirchstraße 1, 85131 Pollenfeld, auf dem Grundstück Fl.Nr. 412 und 
412/2 der Gemarkung Pollenfeld, mit Bescheid vom 02.10.2025 fol-
gende Baugenehmigung (42 BVNr. 539-2025-B) erteilt: 

 

Neubau eines Masthähnchenstalls mit Außenklimabereich für 
mehr Tierwohl und vier Futtersilos 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

 

 

 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zu-
lassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 03.11.2017 BGBl. I Seite 3634). 
Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der 
Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird - sofern kein Fall des § 188 VwGO vor-
liegt - in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreises 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Eichstätt in  

85072 Eichstätt, Residenzplatz 2, Zimmer 235 und bei der Ge-
meinde Pollenfeld, Gundekarstraße 7A, 85072 Eichstätt während der 
allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

 

Landratsamt Eichstätt, 02.10.2025 

 

gez. 

Mertl 

 

 

 

 

 

 

 

A M T S B L A T T  
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Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt    

 

Stadtwerke Eichstätt 

 

204 Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der 
Stadt Eichstätt für die Stadtteile Eichstätt, Landershofen, 
Marienstein/Rebdorf, Blumenberg einschließlich des 
Grundstücks Flur-Nr. 1025/7 der Gemarkung Schernfeld 
sowie für die Stadtteile Wasserzell, Wintershof und Bu-
chenhüll (Entwässerungssatzung-EWS) vom 06.10.2025 

 

 

 

Aufgrund der Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der 

Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 

Wassergesetzes (BayWG) erlässt die Stadt Eichstätt folgende Entwäs-

serungssatzung-EWS: 

 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

 

 

(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasser-

beseitigung (Entwässerungseinrichtung) für die Stadtteile 

Eichstätt, Landershofen, Marienstein/Rebdorf, Blumenberg 

einschließlich des Grundstücks Flur-Nr. 1025/7 der Gemarkung 

Schernfeld sowie für die Stadtteile Wasserzell, Wintershof und 

Buchenhüll. 

 

(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt die 

Stadt. 

 

(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentli-

chen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse. 

 

§ 2 

Grundstücksbegriff - Verpflichtete 

 

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusam-

menhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 

Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige 

wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 

Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grund-

buchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische 

Vorgaben vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen. 

 

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen 

Vorschriften gelten auch für Teileigentümer, Erbbauberech-

tigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, 

Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks 

dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist 

jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuld-

ner. 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Be-

deutung: 

 

Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, 

landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-

brauch in seinen Eigenschaften verän-

derte Wasser und das bei Trockenwetter 

damit zusammen abfließende Wasser 

(Schmutzwasser) sowie das von Nieder-

schlägen aus dem Bereich von bebauten 

oder befestigten Flächen gesammelt ab-

fließende Wasser (Niederschlagswasser). 

Als Schmutzwasser gelten auch die aus 

Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ab-

lagern von Abfällen austretenden und ge-

sammelten Flüssigkeiten. 

  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten 

nicht für das in landwirtschaftlichen Be-

trieben anfallende Abwasser einschließ-

lich Jauche und Gülle, das dazu bestimmt 

ist, auf landwirtschaftlich, forstwirt-

schaftlich oder gärtnerisch genutzte Bö-

den aufgebracht zu werden; nicht zum 

Aufbringen bestimmt ist insbesondere 

das häusliche Abwasser. 

 

Kanäle sind Mischwasserka-

näle, Schmutzwasser-

kanäle oder Regenwas-

serkanäle einschließ-

lich der Sonderbau-

werke, wie z.B. 

Schächte, Regenbe-

cken, Pumpwerke, 

Regenüberläufe. 

 

Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich 

der Aufnahme und Ab-

leitung von Schmutz-

wasser. 

 

Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme und 

Ableitung von Nieder-

schlags- und Schmutz-

wasser bestimmt. 

 

Regenwasserkanäle dienen ausschließlich 

der Aufnahme und Ab-

leitung von Nieder-

schlagswasser. 

 

Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Rei-

nigung des in den Ka-

nälen gesammelten Ab-

wassers einschließlich 

der Ableitung zum Ge-

wässer. 

 

Grundstücksanschlüsse sind die Leitungen vom 

Kanal bis zum Kon-

trollschacht. Ist entge-

gen § 9 Abs. 3 Satz 1 

EWS kein Kontroll-

schacht vorhanden, en-

det der Grundstücksan-

schluss an der Grenze 

privater Grundstücke 

zum öffentlichen Stra-

ßengrund.  

Grundstücksentwässerungs- sind die Einrichtungen ei-

nes Grundstücks, die der Beseitigung 

anlagen des Abwassers dienen, 

bis einschließlich des 
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Kontrollschachts. 

Hierzu zählt auch die 

im Bedarfsfall erforder-

liche Hebeanlage zur 

ordnungsgemäßen Ent-

wässerung eines 

Grundstücks (§ 9 Abs. 

4). Ist entgegen § 9 

Abs. 3 Satz 1 EWS kein 

Kontrollschacht vor-

handen, endet die 

Grundstücksentwässe-

rungsanlage an der 

Grenze privater Grund-

stücke zum öffentli-

chen Straßengrund. 

 

Kontrollschacht ist ein Übergabe-

schacht, der zur Kon-

trolle und Wartung der 

Anlage dient. 

 

Messschacht ist eine Einrichtung für 

die Messung des Ab-

wasserabflusses und für 

die Entnahme von Ab-

wasserproben. 

 

Abwasserbehandlungs- ist eine Einrichtung, die 

dazu dient, die Schäd-

lichkeit des Ab- 

anlage  wassers vor Einleitung 

in den Kanal zu ver-

mindern oder zu besei-

tigen. Hierzu zählen 

insbesondere Klein-

kläranlagen zur Reini-

gung häuslichen Ab-

wassers sowie Anlagen 

zur (Vor-) Behandlung 

gewerblichen oder in-

dustriellen Abwassers. 

 

Fachlich geeigneter ist ein Unternehmer, der 

geeignet ist, Arbeiten an Grundstücks- 

Unternehmer entwässerungsanlagen 

fachkundig auszuführen. 

Voraussetzungen für die 

fachliche Eignung sind 

insbesondere 

 -die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der 

verantwortlichen 

technischen Lei-

tung, 

 -die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nach-

weisliche Qualifi-

kation für die je-

weiligen Arbeiten 

an Grundstücksent-

wässerungsanla-

gen, 

 -die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und 

Geräte, 

 -die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen 

und Vorschriften, 

 -eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen 

und Dokumenta-

tion). 

 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grund-

stück nach Maßgabe dieser Satzung an die Entwässerungsein-

richtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe 

der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungs-

einrichtung einzuleiten. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-

che Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen sind. Der 

Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender 

bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, 

dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert 

werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen 

werden, bestimmt die Stadt.  

 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht 

ohne Weiteres von der Entwässerungseinrichtung über-

nommen werden kann und besser von demjenigen behan-

delt wird, bei dem es anfällt oder 

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder 

wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht 

möglich ist. 

 

(4) Die Stadt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, 

wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der 

Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-

trächtigt. 

 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, be-

baute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung anzu-

schließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht 

nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich 

ist. 

 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch 

unbebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung anzu-

schließen, wenn Abwasser anfällt. 

 

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, 

bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder vo-

rübergehend vorhanden sind. 

 

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwas-

sereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, 

muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus 

hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach 

schriftlicher Aufforderung durch die Stadt innerhalb der von ihr 

gesetzten Frist herzustellen. 

 

(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung ange-

schlossen sind, ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Ab-

wasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benut-

zungszwang). Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer 

und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen 

der Stadt die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

(6) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für Nieder-

schlagswasser, soweit dessen Versickerung oder anderweitige 

Beseitigung ordnungsgemäß möglich ist. 
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§ 6 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird 

auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 

die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksich-

tigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 

Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schrift-

lich bei der Stadt einzureichen. 

 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 

Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

 

 

§ 7 

Sondervereinbarungen 

 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur 

Benutzung berechtigt oder verpflichtet, kann die Stadt durch 

Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen die-

ser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entspre-

chend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Ab-

weichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

 

§ 8 

Grundstücksanschluss 

 

(1) Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, ver-

bessert, erneuert, geändert und unterhalten sowie stillgelegt und 

beseitigt. Die Stadt kann, soweit der Grundstücksanschluss 

nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungseinrichtung 

ist, auf Antrag zulassen oder von Amts wegen anordnen, dass 

der Grundstückseigentümer den Grundstücksanschluss ganz o-

der teilweise herstellt, verbessert, erneuert, ändert und unterhält 

sowie stilllegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 

12 gelten entsprechend. 

 

(2) Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 

Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt auch, wo und an welchen 

Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des Grundstück-

seigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 

Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstücksei-

gentümers nachträglich geändert werden, so kann die Stadt ver-

langen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kos-

tentragung vorher in einer gesonderten Kostenvereinbarung ge-

regelt werden; dies gilt auch für weitere Grundstücksan-

schlüsse, die auf Wunsch des Grundstückseigentümers herge-

stellt werden. 

(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Ent-

wässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen ist, 

muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau 

von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen 

und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von 

Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ord-

nungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallen-

den Abwassers erforderlich sind. 

 

 

§ 9 

Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung ange-

schlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer mit ei-

ner Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das 

Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, 

aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die Grundstück-

sentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage 

auszustatten. 

 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbe-

handlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den all-

gemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betrei-

ben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, still-

zulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung der Ab-

wasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber 

hinaus der Stand der Technik maßgeblich. 

 

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kon-

trollschacht zu errichten. Die Stadt kann verlangen, dass an-

stelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu 

erstellen ist. 

 

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann die Stadt 

vom Grundstückseigentümer den Einbau und Betrieb einer He-

beanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlangen, wenn 

ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Ab-

wassers bei einer den allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems 

für die Stadt nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 

 

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungsein-

richtung hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen. 

 

(6) Die Stadt darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung be-

stimmen, dass Niederschlagswasser nur mittels einer Oberflä-

chenwasserrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird. 

 

(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran 

dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt 

werden. Die Stadt kann den Nachweis der fachlichen Eignung 

verlangen. 

 

§ 10 

Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder 

geändert wird, sind der Stadt folgende Unterlagen in doppelter 

Fertigung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 

1:1000, 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus de-

nen der Verlauf der Leitungen und im Fall des § 9 Abs. 1, 

Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind, 

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Ent-

wässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf 

Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- 

und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlen-

höhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, 

höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, 

das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser 

abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über 

- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner 

auf dem Grundstück, wenn deren Abwasser miter-

fasst werden soll, 

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmateri-

als, der Erzeugnisse, 

- die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 
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- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten 

bestimmten Abwassers, 

- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehand-

lung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutrali-

sation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachwei-

sen. 

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen, durch den 

wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, 

Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehand-

lung beabsichtigten Einrichtungen. 

 

Die Pläne müssen den bei der Stadt aufliegenden Planmustern 

entsprechen. Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer 

und dem Planfertiger zu unterschreiben. Die Stadt kann erfor-

derlichenfalls weitere Unterlagen anfordern. 

 

(2) Die Stadt prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsan-

lage den Bestimmungen dieser Satzung entspricht. Ist das der 

Fall, erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine 

Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsver-

merk zurück; die Zustimmung kann unter Bedingungen und 

Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn 

die Stadt nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der 

vollständigen Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich ver-

weigert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsanlage nicht 

den Bestimmungen dieser Satzung, setzt die Stadt dem Grund-

stückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene 

Frist zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten 

Unterlagen bei der Stadt; Satz 3 gilt entsprechend. Mit der Her-

stellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage 

darf erst begonnen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 

erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungspflicht 

nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasser-

rechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unbe-

rührt. 

 

(3) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 kann die Stadt Aus-

nahmen zulassen. 

 

 

§ 11 

Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den Beginn des Her-

stellens, des Änderns, des Ausführens größerer Unterhaltungs-

arbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher 

schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu be-

nennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort 

begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden 

schriftlich anzuzeigen. 

 

(2) Die Stadt überprüft die Arbeiten. Im Rahmen dieser Überprü-

fung kann die Stadt verlangen, dass der Grundstückseigentümer 

eine aufgrund § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehand-

lungsanlage vor erstmaliger Inbetriebnahme durch einen nicht 

an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unter-

nehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch die-

sen bestätigen lässt sowie dass die Bestätigung der Stadt vorzu-

legen ist. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer 

auf Aufforderung durch die Stadt innerhalb einer angemesse-

nen Frist beseitigen zu lassen; die Beseitigung der Mängel ist 

der Stadt anzuzeigen. 

 

(3) Alle Leitungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt 

verdeckt werden. Andernfalls sind sie auf Anordnung der Stadt 

freizulegen. Der Grundstückseigentümer hat zu allen Überprü-

fungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 

 

(4) Die Stadt kann verlangen, dass die Grundstücksentwässerungs-

anlage nur mit ihrer Zustimmung in Betrieb genommen wird. 

Die Zustimmung kann insbesondere von der Vorlage einer Be-

stätigung nach Abs. 2 Satz 2 abhängig gemacht werden. 

 

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2 oder die Prüfung der Grund-

stücksentwässerungsanlage durch die Stadt befreien den 

Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfenden Un-

ternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung 

für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausfüh-

rung der Anlage. 

 

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines priva-

ten Sachverständigen der Wasserwirtschaft über die ordnungs-

gemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß 

den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, er-

setzt diese die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2. 

 

§ 12 

Überwachung 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden 

Grundstücksanschlüsse, Messschächte und Grundstücksent-

wässerungsanlagen, die an Misch- oder Schmutzwasserkanäle 

angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 20 Jahren ab In-

betriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigne-

ten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis 

durch diesen bestätigen zu lassen. Für Anlagen in Wasser-

schutzgebieten gelten kürzere Abstände entsprechend den Fest-

legungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort 

nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf Jahre 

durch Sichtprüfung und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder 

ein anderes gleichwertiges Verfahren nachzuweisen. Festge-

stellte Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich be-

seitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von 

sechs Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprü-

fung durchzuführen. Die Stadt kann verlangen, dass die Bestä-

tigung über die Mängelfreiheit und über die Nachprüfung bei 

festgestellten Mängeln vorgelegt wird. 

 

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungs-

anlagen gelten die einschlägigen wasserrechtlichen Bestim-

mungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Klein-

kläranlagen. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den 

Grundstücksanschlüssen, Messschächten, Grundstücksentwäs-

serungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwasserbe-

handlungsanlagen unverzüglich der Stadt anzuzeigen. 

 

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in 

seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, 

der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann die Stadt den 

Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen ver-

langen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für die Ein-

leitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwal-

tungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich 

vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüberwachung der Stadt 

vorgelegt werden. 

 

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Stadt befugt, die Grund-

stücksentwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Abwas-

serproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchun-

gen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksan-

schlüsse und Messschächte, wenn sie die Stadt nicht selbst un-

terhält. Die Stadt kann jederzeit verlangen, dass die vom Grund-

stückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand 
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gebracht werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträch-

tigungen der Entwässerungseinrichtung und Gewässerverunrei-

nigungen ausschließt. Führt die Stadt aufgrund der Sätze 1 oder 

2 eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der 

Messschächte oder der vom Grundstückseigentümer zu unter-

haltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, be-

ginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung 

durch die Stadt neu zu laufen. 

 

(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den 

Benutzer des Grundstücks. 

 

 

§ 13 

Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

 

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 

ist, sind nicht der Ableitung zur Entwässerungseinrichtung dienende 

Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazugehörige Abwasserbe-

handlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das 

Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 

1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 

 

§ 14 

Einleiten in die Kanäle 

 

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regen-

wasserkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet werden. In 

Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Nieder-

schlagswasser eingeleitet werden. 

 

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden 

darf, bestimmt die Stadt. 

 

 

§ 15 

Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

 

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet 

oder eingebracht werden, die 

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Ge-

sundheit beeinträchtigen, 

- die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen 

Grundstücke gefährden oder beschädigen, 

- den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, be-

hindern oder beeinträchtigen, 

- die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des 

Klärschlamms erschweren  

oder verhindern oder 

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Ge-

wässer, auswirken. 

 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin o-

der Öl, 

2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 

3. radioaktive Stoffe, 

4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des 

Abwassers in der Sammelkläranlage oder des Gewässers 

führen, Lösemittel, 

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstun-

gen, Gase oder Dämpfe verbreiten können, 

6. Grund- und Quellwasser, 

7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, 

Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, 

Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Tre-

ber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten, 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, 

Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, Si-

lagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus 

Abwasserbehandlungsanlagen und Abortgruben unbe-

schadet städtischer Regelungen zur Beseitigung der Fä-

kalschlämme, 

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer 

Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder 

einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgut-

verändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind, 

wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwas-

serstoffe, polycyclische Aromaten, Phenole. 

Ausgenommen sind 

-  unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in 

der Art und in der Menge, wie sie auch im Abwasser 

aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 

-  Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehand-

lungsanlage zurückgehalten werden können und de-

ren Einleitung die Stadt in den Einleitungsbedingun-

gen nach Absatz 3 oder 4 zugelassen hat; 

-  Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 

des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden dür-

fen. 

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 

- von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Be-

handlung in der Sammelkläranlage nicht den Min-

destanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsge-

setzes entsprechen wird, 

- das wärmer als + 35° C ist, 

- das einen ph-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 auf-

weist, 

- das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 

- das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brenn-

wert-Heizkesseln; das gilt nicht für Ölbrennwertkessel 

bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL betrieben 

werden, 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brenn-

wert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 

kW. 

 

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2, zweiter 

Spiegelstrich werden gegenüber den einzelnen Anschluss-

pflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festge-

legt. 

(4)  

Über Absatz 3 hinaus kann die Stadt in Einleitungsbedingungen 

auch die Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge 

ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen abhängig 

machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der 

Entwässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für den Be-

trieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, 
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insbesondere der Bedingungen und Auflagen des der Stadt er-

teilten wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist. 

 

(5) Die Stadt kann die Einleitungsbedingungen nach Absatz 3 und 

4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die Ent-

wässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder 

Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Be-

trieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze oder Be-

scheide ändern. Die Stadt kann Fristen festlegen, innerhalb de-

rer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendi-

gen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. 

 

(6) Die Stadt kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Absätze 

1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, 

durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende Wir-

kung verlieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung 

nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er der Stadt eine Be-

schreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen. 

 

(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten 

Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbefeuerten Brennwert-

Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die 

Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Konden-

sat zu neutralisieren und der Stadt über die Funktionsfähigkeit 

der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines 

Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerks-

gesetz oder eines geeigneten Fachbetriebs vorzulegen. 

 

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Stadt und einem Ver-

pflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinn des Absatzes 

1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungsein-

richtung ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

 

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Absatzes 1 in eine Grundstücksent-

wässerungsanlage oder in die Entwässerungseinrichtung gelan-

gen, ist dies der Stadt sofort anzuzeigen. 

 

 

§ 16 

Abscheider 

 

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z.B. Benzin, Öle oder 

Fette) mitabgeschwemmt werden können, ist das Abwasser über in die 

Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute Leichtflüssigkeits- bzw. 

Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein an-

erkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und regelmä-

ßig zu warten. Die Stadt kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Ei-

genkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. 

Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen. 

 

§ 17 

Untersuchung des Abwassers 

 

(1) Die Stadt kann über die Art und Menge des eingeleiteten 

oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. 

Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder 

Menge des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist 

der Stadt auf Verlangen nachzuweisen, dass das Abwas-

ser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 

fallen. 

 

(2) Die Stadt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch pe-

riodisch untersuchen lassen. Auf die Überwachung wird 

in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die 

Sammelkanalisation eine wasserrechtliche Genehmi-

gung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür 

vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder 

Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und 

die Ergebnisse der Stadt vorgelegt werden. 

Die Stadt kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 ein-

gebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß 

betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 

 

 

§ 18 

Haftung 

 

(1) Die Stadt haftet unbeschadet Absatz 2 nicht für Schäden, 

die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch 

bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unter-

haltung der Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden 

lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die 

durch Rückstau hervorgerufen werden. 

 

(2) Die Stadt haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung 

der Entwässerungseinrichtung ergeben, nur dann, wenn 

einer Person, deren sich die Stadt zur Erfüllung ihrer Ver-

pflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur 

Last fällt. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für 

die ordnungsgemäße Benutzung der Entwässerungsein-

richtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu 

sorgen. 

 

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonder-

vereinbarung zuwiderhandelt, haftet der Stadt für alle ihr 

dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe 

gilt für Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaf-

ten Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder 

des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit 

dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer herzustel-

len, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unter-

halten sowie stillzulegen und zu beseitigen ist. Mehrere 

Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 

von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Ab-

wasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück 

sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, 

wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasser-

beseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grund-

stücke, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen o-

der anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftli-

chen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum An-

schluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die 

die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirt-

schaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die 

Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzu-

mutbarer Weise belasten würde. 

 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Um-

fang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstückes 

zu benachrichtigen. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen 

verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
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zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt zu tra-

gen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung 

des Grundstücks dient. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 

und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Plan-

feststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 

Verkehrsflächen bestimmt sind. 

 

 

§ 20 

Betretungsrecht 

 

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks 

haben zu dulden, dass zur Überwachung ihrer satzungsmäßigen 

und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Satzung 

beauftragten Personen der Stadt zu angemessener Tageszeit 

Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen 

und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Ver-

langen haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist unge-

hindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu gewähren und sind 

die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigen-

tümer und der Benutzer des Grundstücks werden nach Möglich-

keit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Ab-

wassermessungen. 

 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und 

Überwachungsrechte bleiben unberührt. 

 

§ 21 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit 

Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich 

1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 12 

Abs. 1 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 16, § 17 Abs. 1 Satz 2 

und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 fest-

gelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, 

Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Stadt 

mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksent-

wässerungsanlage beginnt, 

3. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 eine unrichtige 

Bestätigung ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 

12 Abs. 1 vorlegt, 

4. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Stadt 

die Leitungen verdeckt, 

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 die Grundstück-

sentwässerungsanlagen nicht innerhalb der vorgegebenen 

Fristen überprüfen lässt, 

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser o-

der sonstige Stoffe in die Entwässerungseinrichtung ein-

leitet oder einbringt, 

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser 

Satzung beauftragten Personen der Stadt nicht ungehin-

dert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 

 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-

keitentatbestände bleiben unberührt. 

 

 

§ 22 

Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

 

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehen-

den Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 

Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vor-

schriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-

streckungsgesetzes. 

 

§ 23 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung (EWS) vom 

29.10.2021, in Kraft seit 01.01.2022 (Abl. Nr. 62/2021 vom 

05.11.2021), für die Stadtteile Eichstätt, Landershofen, Marien-

stein/Rebdorf, Blumenberg einschließlich des Grundstücks 

Flur-Nr. 1025/7 der Gemarkung Schernfeld sowie für die Stadt-

teile Wasserzell, Wintershof und Buchenhüll außer Kraft. 

 

 

Eichstätt, 06.10.2025 

STADT EICHSTÄTT 

 

gez. 

Josef Grienberger 

Oberbürgermeister 
 

 

205 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung der Stadt Eichstätt für die Stadtteile Eichstätt, 
Landershofen, Marienstein/Rebdorf, Blumenberg ein-
schließlich des Grundstücks Flur-Nr. 1025/7 der Gemar-
kung Schernfeld sowie für die Stadtteile Wasserzell, Win-
tershof und Buchenhüll (BGS-EWS) vom 06.10.2025 

 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die 

Stadt Eichstätt folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung: 

 

§ 1 

Beitragserhebung 

 

Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der 

Entwässerungseinrichtung für die Stadtteile Eichstätt, Landershofen, 

Marienstein/Rebdorf, Blumenberg einschließlich des Grundstücks 

Flur-Nr. 1025/7 der Gemarkung Schernfeld sowie für die Stadtteile 

Wasserzell, Wintershof und Buchenhüll einen Beitrag. 

 

 

§ 2 

Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder 

gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und 

befestigte Flächen, die keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit auf-

weisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwäs-

serungseinrichtung besteht, oder 

2. sie - auch aufgrund einer Sondervereinbarung - an die Entwäs-

serungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind. 
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§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 

 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-

tragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung 

maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, ent-

steht die - zusätzliche - Beitragsschuld mit dem Abschluss der 

Maßnahme. 

 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Bei-

tragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 

entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-

zung. 

 

 

§ 4 

Beitragsschuldner 

 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags-

schuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

 

 

§ 5 

Beitragsmaßstab 

 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Ge-

schossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die bei-

tragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von 

mindestens 2.000 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbe-

planten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache 

der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 

2.000 m², bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m², begrenzt. 

 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 

allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen 

Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezo-

gen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbständige Ge-

bäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 

Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die 

nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezo-

gen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsäch-

lich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Bal-

kone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und 

soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Be-

bauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten Grundstü-

cken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche 

in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder 

die für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebau-

ung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeord-

nete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute 

Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 

 

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Ände-

rung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, 

soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 

 Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 

 - im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zu-

sätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Bei-

träge geleistet wurden, 

 - im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätz-

lich geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Abs. 

1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende 

zusätzliche Grundstücksfläche, 

 - im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien 

Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, 

soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraus-setzun-

gen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

 

 (5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Ab-

satz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag 

nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschossflä-

chen und den nach Absatz 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflä-

chen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt 

die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist 

für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitrags-

satz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet 

wurde.  

 

 

§ 6 

Beitragssatz 

 

(1) Der Beitrag beträgt: 

a) pro m² Grundstücksfläche 8,45 € 

b) pro m² Geschossfläche 24,35 € 

 

(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser einge-

leitet werden darf, wird der Grundstücksflächenbeitrag nicht er-

hoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücksflä-

chenbeitrag nacherhoben. 

 

(3) Bei einem Grundstück, für das der Aufwand für den Grund-

stücksanschluss im Sinn von § 3 EWS in vollem Umfang getra-

gen worden ist, beträgt der abgestufte Beitrag in den Fällen der 

Nacherhebung für zusätzliche Grundstücks- bzw. Geschossflä-

chen 

a) pro m² Grundstücksfläche 6,51 € 

b) pro m² Geschossfläche 21,35 € 

 

 

§ 7 

Fälligkeit 

 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbeschei-

des fällig. 

 

 

§ 7a 

Beitragsablösung 

 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst wer-

den. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe 

des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

 

§ 8 

Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 

Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unter-

haltung der Grundstücksanschlüsse i.S. des § 3 EWS ist mit 

Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßen-

grund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in 

der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

 

(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 

Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 

des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder 

Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. 
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Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entspre-

chend. 

 

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 

werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-

lichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf 

Ablösung besteht nicht. 

 

 

§ 9 

Gebührenerhebung 

 

Die Stadt erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung hin-

sichtlich der Schmutzwasserbeseitigung Grundgebühren und Schmutz-

wassergebühren. Für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung hin-

sichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung werden Niederschlags-

wassergebühren erhoben. 

 

 

§ 9a 

Grundgebühr Schmutzwasserbeseitigung 

 

(1) Die Grundgebühr für die Benutzung der Einrichtung hinsicht-

lich der Schmutzwasserbeseitigung wird nach dem Nenndurch-

fluss (Qn) bzw. dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten 

Wasserzähler im Sinn von § 19 WAS berechnet. Soweit Was-

serzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss ge-

schätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme mes-

sen zu können. 

 

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzäh-

lern: 

 

Nenndurchfluss Qn Dauerdurchfluss Q3 
 

bis      2,5 

m3/h 

bis      4,0 

m3/h 

35,00 

€/Jahr 

bis      6,0 

m3/h 

bis    10,0 

m3/h 

40,00 

€/Jahr 

bis    10,0 

m3/h 

bis    16,0 

m3/h 

50,00 

€/Jahr 

über  10,0 

m3/h 

über  16,0 

m3/h 

70,00 

€/Jahr 

 

 

§ 10 

Schmutzwassergebühr 

 

(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgen-

den Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der 

Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstü-

cken zugeführt werden. 

 Die Gebühr beträgt 3,00 € pro Kubikmeter Schmutzwasser. 

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Was-

serversorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungsan-

lage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich 

auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Was-

sermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 3 ausgeschlossen 

ist. 

 Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Was-

sermenge obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätz-

lich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die 

der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren 

hat. 

 Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für je-

des Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wasser-

menge von 15 m³/Jahr als nachgewiesen. Maßgebend ist die im 

Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der 

Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vor-

lage eines Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.  

Die Wassermengen werden durch geeichte Wasserzähler ermit-

telt. Sie sind von der Stadt zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird, oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Was-

serzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 

 

(3) Vom Abzug nach Absatz 2 sind ausgeschlossen 

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser 

b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Was-

ser. 

 

(4) Beim Abzug von Wassermengen für den Viehbestand (Abs. 2) 

wird der Gebührenberechnung nach Abs. 1 eine Mindestabwas-

sermenge für jede Person von 20 m³/Jahr zugrunde gelegt. Maß-

gebend für die Berechnung der Mindestabwassermenge ist die 

Zahl der Personen am 01. Januar, die das angeschlossene 

Grundstück bewohnen. Änderungen, die nach dem Tage der 

Feststellung der Personenzahl eintreten, werden nicht berück-

sichtigt. 

 

(5) Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser 

(z.B. Toilettenanlagen, Waschmaschinen u.ä.) aus Nieder-

schlagswassernutzungsanlagen nach § 10a Abs. 4 (d.h. Not-

überlauf und Speichervolumen von 1 m³ je angefangene 50 m² 

angeschlossene Fläche sowie eine Mindestgröße von 2 m³) 

wird, solange der Gebührenschuldner keine geeigneten Mess-

einrichtungen angebracht hat, die Schmutzwassermenge pau-

schal um 15 m³ pro Jahr je angefangene 50 m² der an die Re-

genwassernutzungsanlage angeschlossenen Fläche erhöht. Bei 

ausschließlicher Nutzung von Niederschlagswasser aus Zister-

nen zur Gartenbewässerung unterbleibt ein Schmutzwasserauf-

schlag. 

 

 

§ 10a 

Niederschlagswassergebühr 

 

(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den bebau-

ten und befestigten (versiegelten) Teilflächen der angeschlos-

senen Grundstücke (abgerundet auf volle m²), von denen aus 

Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung eingelei-

tet wird oder abfließt. 

Die Gebühr beträgt 0,44 €/m² versiegelte Teilfläche. 

Maßgebend für die Flächenberechnung ist der Zustand zu Be-

ginn des Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung 

der Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns 

des Benutzungsverhältnisses. 

 

(2) Die versiegelten Teilflächen (gemessen in m²) werden mit ei-

nem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung des Gra-

des der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die ein-

zelnen Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 

a) wasserundurchlässige Befestigungen: 

 Asphalt, Beton, Pflaster mit Fugenverguss 

 oder auf Beton verlegt Faktor 1,0 

b) wasser(teil)durchlässige Befestigungen: 

 Pflaster ohne Fugenverguss auf Sand 

 oder auf Kies verlegt Faktor 0,6 

 Kies- oder Schotterflächen Faktor 0,2 
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 Rasengittersteine Faktor 0,0 

c) sonstige Befestigungen: 

 Dachflächen ohne Begrünung Faktor 1,0 

 Kiesschüttdächer Faktor 0,5 

 Gründächer Faktor  0,3 

 Für Tiefgaragendächer gilt Buchstabe c) entsprechend. 

d) Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derje-

nigen Versiegelungsart nach Buchstaben a) - c), welcher 

der betreffenden Befestigung in Abhängigkeit vom Was-

serdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 

 

(3) Grundstücksflächen, von denen das anfallende Niederschlags-

wasser versickert wird (z.B. durch eine Sickermulde, Rigolen-

versickerung, Sickerschacht) und mit Notüberlauf der Entwäs-

serungseinrichtung zugeführt wird, werden im Rahmen der Ge-

bührenbemessung nur mit einer pauschal reduzierten Nieder-

schlagswassergebühr aus 10 v.H. der Fläche berücksichtigt. 

Dies gilt allerdings nur für Versickerungsanlagen, die ein Stau-

volumen von  

1 m³ je angefangene 50 m² angeschlossene Fläche aufweisen. 

Die Mindestgröße für diese Versickerungsanlagen beträgt 2 m³. 

 

(4) Grundstücksflächen, von denen das anfallende Niederschlags-

wasser über eine Niederschlagswassernutzungsanlage (Zis-

terne) mit Notüberlauf der Entwässerungseinrichtung zugeführt 

wird, werden im Rahmen der Gebührenbemessung nur mit ei-

ner pauschal reduzierten Niederschlagswassergebühr aus 10 

v.H. der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende Nie-

derschlagswasser (z.B. Toilettenanlagen, Waschmaschinen 

u.ä.) ganz oder teilweise im Haushalt oder Betrieb als Brauch-

wasser genutzt wird. Eine Niederschlagswassergebühr aus 50 

v.H. der Fläche wird bei ausschließlicher Nutzung von Nieder-

schlagswasser aus Zisternen nach Satz 1 zur Gartenbewässe-

rung berücksichtigt. 

Die Abzüge gelten allerdings nur für Niederschlagswassernut-

zungsanlagen, die ein Speichervolumen von 1 m³ je angefan-

gene 50 m² angeschlossene Fläche aufweisen. Die Mindest-

größe für diese Niederschlagswassernutzungsanlagen beträgt 2 

m³. 

 

(5) Die Ermittlung der bebauten und befestigten Flächen hat durch 

den Gebührenschuldner zu erfolgen. Hierzu hat der Gebühren-

schuldner der Stadt einen Lageplan bekannt zu geben. Im La-

geplan sind die Flurnummern sowie farblich die bebauten und 

befestigten Flächen zu kennzeichnen. Dies gilt auch für Nieder-

schlagswasserversickerungs- und Niederschlagswassernut-

zungsanlagen i.S.d. Abs. 3 und Abs. 4. Ebenso sind die notwen-

digen Maße für die Berechnung der Flächen einzutragen. Än-

derungen sind in gleicher Form der Stadt mitzuteilen. Die Stadt 

behält sich vor, diese Angaben nachzuprüfen. 

 

(6) Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 5 

trotz schriftlicher Erinnerung mit Fristsetzung nicht nach, wird 

die Fläche gemäß Abs. 1 von der Stadt festgesetzt. 

 

 

§ 11 

Entstehen der Gebührenschuld 

 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 10) entsteht mit jeder Einleitung 

von Schmutzwasser in die Entwässerungsanlage. 

 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 10 a) entsteht erstmals mit 

dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung 

des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden 

Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Niederschlagswas-

sergebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Ta-

gesbruchteils der Jahresgebührenschuld neu. 

 

(3) Die Grundgebühr (§ 9 a) entsteht erstmals mit dem Tag, der auf 

den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 

folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. 

Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines je-

den Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundge-

bührenschuld neu. 

 

 

§ 12 

Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 

Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur 

Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-

stück befindlichen Betriebs. 

 

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemein-

schaft. 

 

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die ge-

genüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern 

festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grund-

stück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i.V.m. Art. 5 Abs. 7 

KAG). 

 

 

§ 13 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund-, die 

Schmutzwasser- und die Niederschlagswassergebühr werden 

einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 1. jeden Monats Vorauszah-

lungen in Höhe eines Zwölftels der Jahresabrechnung des Vor-

jahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so 

setzt die Stadt die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung 

der Jahresgesamteinleitung fest. 

 

 

§ 14 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt für 

die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu 

melden und über den Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen 

auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 

 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-EWS) 

vom 29.10.2021, in Kraft seit 01.01.2022 (Abl. Nr. 62/2021 vom 

05.11.2021), für die Stadtteile Eichstätt, Landershofen, Marien-

stein/ Rebdorf, Blumenberg einschließlich des Grundstücks Flur-

Nr. 1025/7 der Gemarkung Schernfeld sowie für die Stadtteile 

Wasserzell, Wintershof und Buchenhüll außer Kraft. 
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Eichstätt, 06.10.2025 

STADT EICHSTÄTT 

 

gez. 

Josef Grienberger 

Oberbürgermeister 

 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden   

 

  - keine Bekanntmachungen - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


